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§ 46 EisbAV Schienenfahrzeuge
 EisbAV - Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.11.2020

1. (1)Schienenfahrzeuge müssen so beschaffen sein, dass sie ihrem Bestimmungszweck entsprechend sicher

betrieben werden können.

2. (2)Schienenfahrzeuge, die mit der Hand gekuppelt werden, müssen an den Stirnseiten so gestaltet sein, dass ein

gefahrloses Kuppeln möglich ist und für diese Tätigkeit ausreichend Raum vorhanden ist. Dies gilt nicht, wenn

zum Kuppeln nicht zwischen die Schienenfahrzeuge getreten werden muss.

3. (3)Unter Puffern von Schienenfahrzeugen, unter denen Arbeitnehmer zum Kuppeln gebückt hindurchgehen

müssen, müssen Kupplerhandgriffe angebracht sein.

4. (4)Schienenfahrzeuge müssen im Bereich jeder Stirnseite so eingerichtet sein, dass Arbeitnehmer, die

Verschubarbeiten durchführen, sicher mitfahren können.

5. (5)Abs. 4 gilt nicht für Schienenfahrzeuge, bei denen das Mitfahren beim Verschieben nicht erforderlich ist.

6. (6)Einrichtungen zum Mitfahren beim Bewegen von Schienenfahrzeugen sowie Arbeitsplätze auf

Schienenfahrzeugen müssen so beschaffen und bemessen sein, dass die Arbeitnehmer genügend Raum für ihre

Tätigkeit haben und sich gegen Absturz sichern können. Die Einrichtungen müssen sicher zugänglich sein.

7. (7)Türen von Triebfahrzeugen und Steuerwagen, die dem Zugang zu Führerständen dienen, müssen vom Boden

aus öffenbar eingerichtet sein.

8. (8)Bewegliche Fahrzeugteile an Schienenfahrzeugen müssen gegen unbeabsichtigtes Bewegen in den jeweiligen

Endstellungen gesichert werden können, wenn durch deren Bewegung Arbeitnehmer gefährdet werden können.

9. (9)Schienenfahrzeuge müssen die für den Schutz der Arbeitnehmer erforderlichen Anschriften und

Kennzeichnungen tragen.

10. (10)Triebfahrzeuge und Steuerwagen müssen über eine akustische Warnvorrichtung verfügen.

11. (11)Triebfahrzeuge und Steuerwagen müssen über abblendbare Scheinwerfer verfügen.

12. (12)Triebfahrzeuge müssen über Einrichtungen verfügen, mit denen sie angehalten werden können.

13. (13)Triebfahrzeuge müssen eine Sicherung gegen Inbetriebnahme durch Unbefugte besitzen.

14. (14)Wenn sich Stufen im Inneren eines Schienenfahrzeuges befinden, so sind mindestens die erste und die letzte

Stufe durch ein gelbes oder gelb-oranges Band zu kennzeichnen, das sich über die gesamte Breite der Stufen

erstrecken muss. Die Kennzeichnung ist an der Vorderseite und der Oberseite der Stufenkante anzubringen.
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